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Ordnung zur Änderung der fachspezifischen Prüfungsordnung für den 
Masterstudiengang „Management Information Systems“ 

an der Universität Bremen 

Vom 23. November 2022 

Die Fachbereichsräte der Fachbereiche 7 (Wirtschaftswissenschaft) und 3 (Mathe-
matik/Informatik) haben auf ihren Sitzungen am 23. November 2022 (FB 7) und am 
11. Januar 2023 (FB 3) gemäß § 87 Satz 1 Nummer 2 des Bremischen Hoch-
schulgesetzes (BremHG) i.V.m. § 62 BremHG in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. Mai 2007 (Brem.GBI. S. 339), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 29. März 2022 (Brem.GBl. S. 159), folgende Änderungsordnung beschlossen: 

Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt zusammen mit dem Allgemeinen Teil 
der Prüfungsordnungen für Masterstudiengänge (AT MPO) an der Universität Bre-
men vom 27. Januar 2010 in der jeweils gültigen Fassung. 

Artikel 1 

Die fachspezifische Prüfungsordnung für den Masterstudiengang „Management 
Information Systems“ vom 18. Mai 2022 (Brem.ABl. S. 441) wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Absatz 6 werden die Sätze 2, 3 und 4 gestrichen. 

2. In Anlage 1 wird im 1. Semester des Studienverlaufsplans das Modul „MIS-
INF-1, IT-Management and Data Applications“ ersetzt durch das Modul „MIS-
INF-1a, IT-Management and Data Science“; die Angabe „6 CP“ bleibt erhalten. 

3. In der Anlage 2 wird in der Tabelle 2.4 das Modul „MIS-INF-1 IT-Management 
and Data Applications“ ebenfalls ersetzt durch das Modul „MIS-INF-1a 
IT-Management and Data Science“; die übrigen Angaben dieser Zeile bleiben 
bestehen. 

Artikel 2 

(1) Diese Änderung tritt nach der Genehmigung durch die Rektorin oder den 
Rektor am 1. Oktober 2023 in Kraft. Sie wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt 
Bremen veröffentlicht. Sie gilt für Studierende, die ihr Studium im Studiengang 
„Management Information Systems“ zum Wintersemester 2023/24 aufnehmen. 
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(2) Studierende, die ihr Studium vor dem Wintersemester 2023/24 begonnen 
haben, wechseln in die geänderte Prüfungsordnung. Ein Verbleib in der Fassung der 
Prüfungsordnung vom 18. Mai 2022 ist nur auf Antrag an den Prüfungsausschuss bis 
zum 15. September 2023 möglich. 

Genehmigt, Bremen, den 30. Januar 2023 

Die Rektorin 
der Universität Bremen 
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